
Informationsblatt
zum neuen Wohnbaugebiet „Im Winkel-Süd“ in Treuchtlingen

Der obenstehende Plan, es ist ein Auszug aus dem Bebauungsplan, zeigt das neue Wohnbaugebiet
„Winkel Süd“, wie es sich an den schon bebauten Bereich angliedert.
Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehende Zufahrt zur Staatsstraße 2216.

Es wird in zwei Bauabschnitten erschlossen, nämlich BA I mit 30 Bauplätzen (östlich der schwarz
gestrichelten Linie) ab Frühjahr 2003 und BA II mit 39 Bauplätzen nach Bedarf.

Weitere Auskünfte erteilt das Liegenschaftsamt (Tel. 09142 / 960044 oder
hermann.triebel@treuchtlingen.de).

Den Bebauungsplan mit Textteil senden wir Ihnen gerne zu.



Wesentliche Verkaufsbedingungen
für die Bauplätze im Wohnbaugebiet „Winkel Süd“ in Treuchtlingen

 1. Allgemeines:  
Sämtliche  angebotenen  Bauplätze  befinden  sich  im  Eigentum  des  städtischen  Kommunalunternehmens
„Grundstücksverwertung Treuchtlingen KU“.
Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Bewerbung auf der vom Liegenschaftsamt geführten Vormerkliste.

 2. Kaufpreis:  
Der Kaufpreis für den Grund und Boden beträgt 39,-- €/qm.
Er ist fällig binnen 4 Wochen nach Abschluss des notariellen Grundstückskaufvertrages.

 3. Erschließungskosten:  

 3.1 Der Erschließungsbeitrag nach den §§ 127 ff BauGB wird nach § 11 der städt. Erschließungsbeitragssatzung
mit einem Betrag von 23,-- €/qm abgelöst.

 3.2 Die im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Abs. 1 BNatSchG (Ersatzaufforstung
udgl.) werden privatrechtlich mit einem Betrag von 3,-- €/qm abgegolten.

 3.3 Die in den vorstehenden Ziffern 3.1 bis 3.2 genannten Beträge sind zusammen mit dem Kaufpreis fällig.

 3.4 Der Kanalherstellungsbeitrag ist nach der städt. Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadt Treuchtlingen zu entrichten. Er beträgt derzeit 0,45 €/qm für die Grundstücksfläche und 10,30 €/qm
für  die  Geschossfläche.  Ein  Viertel  der  beitragspflichtigen  Grundstücksfläche  wird  als  Geschossfläche
veranlagt  und  auf  die  spätere  tatsächliche  Geschossfläche  angerechnet.  Auf  dieser  Basis  werden  im
Kaufvertrag Vorauszahlungen erhoben. Der endgültige Kanalherstellungsbeitrag wird durch Beitragsbescheid
erhoben.

 3.5 Mit dem in Ziffer 3.4 genannten Kanalherstellungsbeitrag ist auch der Kanalhausanschluss vom Hauptkanal
bis zur Grundstücksgrenze abgegolten. Die im Grundstück bereits hergestellten Kanalhausanschlussschächte
sind vom Erwerber mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 3.000,- € abzugelten. Dieser Betrag ist zusammen
mit dem Kaufpreis fällig.

 3.6 Der  Erwerber  ersetzt  der  Stadt  Treuchtlingen  die  angefallenen  Kosten  für  die Herstellung der  privaten
Hausanschlussleitungen. Die Hausanschlussleitungen liegen bereits an der Grundstücksgrenze. Der Käufer
akzeptiert die Lage dieser Leitungen entsprechend den ihm bekannten Lageplan. Der Käufer verpflichtet sich,
die  Lage  des  Hausanschlussraumes  mit  den  Stadtwerken  abzustimmen,  damit  die  weiteren
Hausanschlussleitungen auf kürzestem Wege  hergestellt  werden können. Dies ist  Voraussetzung für  die
Versorgung des Grundstücks. Gleiches gilt für die Strom- und Wasserversorgung.

 3.7 Die  Baukostenzuschüsse  zur  Wasser-,  Gas-  und  Stromversorgung  sind  nach  den  Allgemeinen
Versorgungsbedingungen der Stadtwerke zu entrichten. Hier gelten derzeit folgende Baukostenzuschüsse:
- Wasser:1,30 €/qm Grundstücksfläche, 3,45 €/qm Geschossfläche
- Gas: 0,97 €/qm Grundstücksfläche, 2,57 €/qm Geschossfläche
- Strom: für ein Einfamilienhaus fällt bei einer Netzanschlussleistung von in der Regel unter 30 kW keine

Zahlung an.

 4. Bauverpflichtung – Wiederkaufsrecht:  

 4.1 Der  jeweilige  Käufer  verpflichtet  sich,  auf dem Vertragsgrundstück  ein  Wohngebäude  zu errichten  und
hierfür  binnen 3  Jahren nach Vertragsabschluss wenigstens den  Rohbau fertigzustellen.  Soweit  er  diese
Bauverpflichtung nicht  erfüllt  oder  das Grundstück  ganz  oder  teilweise  in  unbebautem Zustand weiter
veräußert, ist die Stadt Treuchtlingen zum Rückkauf des Bauplatzes berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Der
Rückkauf  erfolgt  zu  dem  unter  Ziffer  2  genannten  Kaufpreis  zuzüglich  den  unter  Ziffer  3  genannten
Erschließungskosten,  lastenfrei  und  ohne  Zuschlag  von  Zinsen.  Zur  Sicherung  vorstehenden
Wiederkaufsrechtes wird eine Auflassungsvormerkung zugunsten der  Stadt  Treuchtlingen im Grundbuch
eingetragen.

 4.2 Weiter  wird  bis  zum 03.08.2021 eine  Auflassungsvormerkung zugunsten des  Freistaates Bayern  in  das
Grundbuch eingetragen. Diese sichert ein Rückkaufsrecht durch den Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern
hat sich beim Verkauf des gesamten Baugebietes dieses Rückkaufsrecht für folgende Fälle vorbehalten:

 4.2.1 Wenn ein Baugrundstück erstmals in unbebautem Zustand zu einem höheren Kaufpreis veräußert
wird,  als  er  zwischen  der  Stadt  Treuchtlingen  und dem  Freistaat  Bayern  im  Kaufvertrag  vom



03.08.2001 (URNr.  520/2001 des Notars Dr.  Gottwald,  Pappenheim) vereinbart  ist.  Anstelle des
Rückkaufes kann der Freistaat Bayern auch eine Ausgleichszahlung fordern. Eine evtl. Forderung
einer Ausgleichszahlung aufgrund des erstmaligen Verkaufs des unbebauten Grundstücks hätte ggf.
die Stadt Treuchtlingen zu leisten. Die Stadt Treuchtlingen steht dafür ein, dass beim erstmaligen
Verkauf  des  Baugrundstücks  auf  der  Grundlage  dieser  Bedingungen  der Freistaat  Bayern  kein
Rückkaufsrecht ausübt.

 4.2.2 Wenn ein Baugrundstück nach der Bebauung zu einem höheren Grundstückspreis als dem aufgrund
dieser Bedingungen festgesetzten Kaufpreis zuzüglich Erschließungskosten weiterveräußert wird.
Auch  in  diesem Fall  kann der  Freistaat  Bayern  anstelle des  Rückkaufes  einen  Ausgleichsbetrag
fordern,  der  dem  Unterschiedsbetrag  entspricht  zwischen  dem  aufgrund  dieser  Bedingungen
festgesetzten  Kaufpreis  und dem  nach  einem Weiterverkauf  festgestellten  höheren Verkehrswert
(Bodenwert).  In  diesem  Fall  hätte eine entsprechende Ausgleichszahlung der  heutige Käufer  zu
leisten.

 5. Sonstige Vereinbarungen bzw. Auflagen:  

 5.1 Der Käufer verpflichtet sich, sein Wohngebäude an die öffentliche Gasleitung anzuschließen.

 5.2 Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser (auch Wasser von den Hausdächern) ist, soweit
möglich, durch entsprechende Sickereinrichtungen auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, zur Versickerung
zu bringen.

 5.3 Die Käufer  haben ihre Baugrundstücke bis zur Bebauung jährlich mindestens 2 mal abzumähen und das
abgemähte Gras zu entfernen.

 5.4 Die Käufer  verpflichten sich, einen evtl. Grünstreifen zwischen dem Baugrundstück und der öffentlichen
Straße bzw. dem Gehweg bis zu einer Breite von 1,50 Meter auf eigene Kosten dauernd ordnungsgemäß zu
pflegen.

 5.5 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist pro Bauplatz mindestens 1 mittelkroniger, heimischer
Laubbaum oder ein Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen. Entlang der Fuß- und Radwege ist auf dem privaten
Grundstück eine Gehölzpflanzung mit zusätzlich 1 mittelkronigen Baum je angefangene 20 m zu pflanzen.
Eine  entsprechende  Bepflanzung  auf  den  Nachbargrundstücken  ist  zu  dulden.  Das  Gebot  der
nachbarrechtlichen Rücksichtnahme ist zu beachten. Die Erwerber der Bauplätze, die an die Lärmschutzwand
entlang der  Staatsstraße 2216 angrenzen, verpflichten sich  den öffentlichen Grünstreifen  zwischen ihrem
Grundstück und der Lärmschutzwand auf die gesamte Breite auf Dauer in einem ordentlichen Zustand zu
erhalten und entsprechend zu pflegen. Soweit der Verpflichtete diese Arbeiten nicht entsprechend durchführt,
kann  sie  die  Stadt  Treuchtlingen  nach  vorheriger  Aufforderung  (Abmahnung)  auch  im  Rahmen  der
Ersatzvornahme auf Kosten der Verpflichteten durchführen. Als Gegenleistung können die Erwerber diese
Fläche auch als Gartenfläche nutzen und die seitliche Einfriedung ihrer Grundstücke bis zur Lärmschutzwand
führen.

 5.6 Die Käufer stimmen einer evtl. nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen notwendigen Grenzregelung
wegen geringfügiger Grenzverschiebungen aufgrund des Straßenbaues zu.
Kosten für das Grenzregelungsverfahren entstehen für die Käufer nicht.
Mehr- oder Minderflächen sind entsprechend den Beträgen unter Ziffer 2 und 3 auszugleichen.

 5.7 Die üblichen Versorgungsleitungsrechte sowie die üblichen Bau- und Nutzungsbeschränkungen werden in die
Kaufverträge aufgenommen.
Danach wird der Stadt und anderen Versorgungsträgern das Recht eingeräumt, die für die Versorgung des
Baugebietes notwendigen Leitungen bei Bedarf auch in den privaten Grundstücken zu verlegen.

 5.8 Das Höchstmaß der baulichen Nutzung ergibt sich aus dem Bebauungsplan.

 5.9 Die Bauplätze werden erst nach Fertigstellung der Erschließung amtlich vermessen. Bis zu diesem Zeitpunkt
können nur ideelle Teilflächen entsprechend dem gewünschten Bauplatz verkauft werden. Zur Finanzierung
des Kaufpreises ist eine Grundbucheintragung und Belastung des erworbenen Bauplatzes im Grundbuch nur
mit Mehrkosten möglich.

Treuchtlingen, den 28.10.2009
STADT TREUCHTLINGEN

gez.

Werner Baum
Erster Bürgermeister



Rot gekennzeichnete Grundstücke sind bereits verkauft!

Grundstücksliste, Baugebiet „Im Winkel-Süd“ in Treuchtli ngen, Bauabschnitt I

Grundstück Nr. Fläche Status Grundstück Nr. Fläche Status
1 723 m² Frei 39 770 m² Frei
2 773 m² Frei 40 872 m² Verkauft
3 764 m² Vorgemerkt 41 764 m² Vorgemerkt
4 784 m² Verkauft 42 691 m² Verkauft
5 697 m² Verkauft 43 921 m² Frei
6 682 m² Verkauft 44 754 m² Vorgemerkt
16 678 m² Verkauft 45 523 m² Verkauft
17 794 m² Verkauft 46 589 m² Verkauft
18 733 m² Vorgemerkt 46a 606 m² Verkauft
19 744 m² Vorgemerkt 47 625 m² Frei
20 499 m² Verkauft 48 595 m² Verkauft
34 939 m² Frei 48a 570 m² Verkauft
35 681 m² Verkauft 58 845 m² Frei
36 751 m² Verkauft 59 632 m² Verkauft
37 808 m² Verkauft 60 730 m² Verkauft
38 803 m² Verkauft 61 695 m² Verkauft


